
Zuständigkeiten

sachlich örtlich funktionell

Welches? Wo? Wer?

Allgemeines



Zuständigkeiten sachlich 

Welches Gericht ist erstinstanzlich 
für ein Verfahren zuständig?

Amtsgericht Landgericht

§ 1 ZPO § 23 GVG § 71 GVG



Zuständigkeiten sachlich 

§§ 1 ZPO 
23 Nr. 1 GVG

§§ 1 ZPO, 23, 
71 I GVG

Streitwert

bis 5.000,00 € ab 5.000,01 €

AG LG



Zuständigkeiten sachlich - Amtsgericht

§ 23 
Nr. 2 GVG

• Mietstreitigkeiten über 
Wohnraum

• Reisestreitigkeiten

unabhängig vom Streitwert z. B.:



Zuständigkeiten sachlich - Landgericht

§ 71 II GVG

• Streitigkeiten aus 
Amthaftung 

• Ansprüche gegen den 
Fiskus 

unabhängig vom Streitwert - z. B.:



Zuständigkeiten sachlich - Landgericht

Spezialisierung beim LG

Kammern für 

Bankrecht

Baurecht

Arztrecht

Versicherungsrecht

Handelssachen



Zuständigkeiten sachlich -  Kammergericht

§ 118, 201 
I GVG

• Entschädigungsansprüche 

• Musterprozesse 

unabhängig vom Streitwert - z. B.:

• wegen überlanger 
Verfahrensdauer 



Zuständigkeiten Beispiel

Klage:

Übereignung: 

Erstattung der 
Austauschkosten:

= 3.000,00 €

600,00 €

2.400,00 €

Amtsgericht

§ 1 ZPO

§ 23 Nr. 1 GVG

§ 5 ZPO

§ 4 I ZPO



Instanzenzüge (Zivilprozess)

“Eingangsgericht” Berufungsgericht Revisiongericht

I. Instanz II. Instanz III. Instanz

AG
(§ 23 GVG)

LG
(§ 72 GVG) BGH

(§ 133 GVG)LG 
(§ 71 GVG)

OLG/KG
(§ 119 GVG)



Zuständigkeiten Streitwerterhöhung

Beklagter beantragt Klageabweisung + kein Antrag vom 
Kläger auf Verweisung = AG weist Klage als unzulässig ab

4000,00€Klage: Streitwerterhöhung auf: 10.000,00 €

Verweisung an LG auf Antrag

kein Antrag + Beklagte schweigt zur 
Unzuständigkeit = AG bleibt zuständig



Zuständigkeiten Streitwertabsenkung

15.000,00 €Klage: Klagerücknahme: 13.000,00 €

2.000,00 €
neuer Streitwert: 

Landgericht 
bleibt zuständig



Zuständigkeiten örtlich

bestimmt, welches 
sachlich zuständige 

Gericht sich aufgrund 
seiner räumlichen 

Beziehung zum 
Rechtsstreit mit 

diesem zu befassen hat



Zuständigkeiten örtlich

Gerichtsstand 

allgemeiner

besonderer

ausschließlicher 



Zuständigkeiten allgemeiner Gerichtsstand

Wohnsitz 
des Beklagten

§§ 12, 13 ZPO

juristische 
Person

Sitz/Ort der 
Verwaltung

§ 17 ZPO

Aufenthaltsort

letzter 
Wohnsitz

§ 16 ZPO



Zuständigkeiten besonderer Gerichtsstand

besondere 
Sachnähe (§ 20 ZPO)Niederlassung

Erfüllungsort

unerlaubte 
Handlung

Aufenthaltsort 

(§ 21 ZPO)

(§ 29 ZPO)

(§ 32 ZPO)



Zuständigkeiten ausschließlicher Gerichtsstand

dinglicher 
Gerichtsstand

(§ 24 ZPO)

Gerichtsstand bei 
Miet- oder Pachträume

(§ 29a ZPO)



Kläger (§ 35 ZPO)

ausschließlicher Gerichtsstände

Zuständigkeiten Wahlrecht

allgemeiner Gerichtsstand
Wahl

besondere Gerichtsstände

kein 
Wahlrecht



Zuständigkeiten funktionell

welche Personengruppe ist für eine Aufgabe 
bzw. Tätigkeit im Gericht zuständig

Richter Rechtspfleger UdG Wachtmeister


